
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1999/10/18 98/17/0364
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.10.1999

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §13a;

Rechtssatz

Die Manudukionsp4icht geht nicht so weit, dass ein Beschuldigter zur Erhebung bestimmter Einwendungen und deren

inhaltlicher Ausgestaltung angeleitet werden müsste (Hinweis E 26.4.1996, 95/17/0765).
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